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Stadt Stolpen 
 

Öffentliche Sitzung des Stadtrates am 18.06.2024 
 

2. Änderung 
Flächennutzungsplan Stolpen 

 
 

Behandlung der Anregungen und Hinweise zum Entwurf 
sowie Satzungsbeschluss 

 
Beschluss - Nr. ../2024 

 

1. VERFAHRENSSTAND 
 

Der Stadtrat der Stadt Stolpen hat in seiner Sitzung am 26.03.2024 mit 
Beschluss Nr. 12/2024 den Entwurf der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes Stolpen bestätigt und seine öffentliche Auslegung beschlos-
sen. 

 
Der Entwurf wurde den berührten Trägern öffentlicher Belange am 
27.03.2024 mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 16.05.2024 zuge-
sandt. 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgte vom 15.04.2024 bis 
16.05.2024. 
 
Zur öffentlichen Auslegung wurde von 11 Trägern öffentlicher Belange 
und 4 Nachbargemeinden eine Stellungnahme bzw. Hinweise abgege-
ben.  
4 Stellungnahmen der TÖB sind abwägungsrelevant, die restlichen sig-
nalisieren Zustimmung. Von Bürgern wurde eine Anregung bzw. Hinweis 
vorgetragen. 
 
 

2. ABWÄGUNG  DER  ANREGUNGEN  UND  HINWEISE 
 
Durch Bürger wurde eine Anregung vorgebracht. 
Die während der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vorgebrach-
ten Anregungen und Hinweise hat der Stadtrat mit folgendem Ergebnis 
geprüft: 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste Seite.  
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2.1.1 
 
 
 
2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 
 
 
 
2.1.4 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.1.1 
Seitens des Regionalen Planungsverbandes wurde keine Stel-
lungnahme zum Entwurf des Flächennutzungsplanes abgege-
ben. In der Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen wer-
den keine raumordnerischen Belange vorgetragen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 
Der Änderungsbereich ist in der Planzeichnung als blaue 
Punktlinie eingetragen. Das Planzeichen wird in der Legende 
ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
2.1.4 
Die Hinweise des Landesamtes werden nachrichtlich übernom-
men, obwohl sie eher zum Bebauungsplan zuzuordnen wären. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.1.5 
 
 
 
 
 
 
2.1.6 
 
 
2.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Textliche Übernahme siehe Ziffer 2.2 ab Seite 7 in diesem Do-
kument und auch Ziffer 4.2.1 der Begründung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
2.1.6 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
2.1.7 
 
Dem Hinweis zur Übernahme des eingeschränkten Gewerbe-
gebietes wird nicht gefolgt, da im Flächennutzungsplan übli-
cherweise nur die Art der Bodennutzung vorgenommen wird. 
Die Spezifizierung eingeschränktes Gewerbegebiet bleibt dem 
Bebauungsplan vorbehalten. 
 
 

 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird nicht 
entsprochen.  
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2.1.8 
 
 
 
 
2.1.9 
 
 
 
 
 
2.1.10 
 
 
2.1.11 
 
 
2.1.12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Siehe vorherige Seite.  
 
 
 
 
 
 
2.1.8 
 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
2.1.9 
 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
 
2.1.10 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
2.1.11 
 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
2.1.12 
 
Keine Abwägung erforderlich. 
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2.1.13 
 
 
2.1.14 
 
 
 
2.1.15 
 
 
 
 
2.1.16 
 
 
2.1.17 
 
 
2.1.18 
 
 
 
 
 
2.1.19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.13 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
2.1.14 
 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
2.1.15 
 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
2.1.16 
Keine Abwägung erforderlich.  
 
 
2.1.17 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
2.1.18 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
2.1.19 
 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt, da die Grundstücksstruktur der 
Planung im Hintergrund dargestellt ist, aber aufgrund des Maß-
stabes keine Flurstücksnummern erkannt werden können. 
Auf eine Erweiterung der Verfahrensleiste wird verzichtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird nicht 
entsprochen. 
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2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wären eher dem Bebauungsplan „Gewerbe- und Son-
dergebiet Rettungswache“ in Stolpen zuzuordnen. 
Zu dieser Planung hat sich die Behörde nicht geäußert. 
Die Hinweise werden in die Begründung Ziffer 4.2.1 
wie folgt wörtlich übernommen: 
 
4.2.1  Landesamt für Archäologie – nachrichtliche Übernahme  
 
Das Vorhabenareal ist Teil eines fundreichen Altsiedelgebietes. Im 
direkten Umfeld des Vorhabenareals befinden sich zahlreiche archä-
ologische Kulturdenkmale. Sie zeigen die hohe archäologische Rele-
vanz des gesamten Vorhabenareals deutlich an und sind nach § 2 
SächsDschG Gegenstand des Denkmalschutzes (mittelalterliche 
Wüstung [D-75450-05]). 
Nach § 14 SächsDschG bedarf der Genehmigung der Denkmal-
schutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, 
von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass 
sich dort Kulturdenkmale befinden. 
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und 
Bauarbeiten - dies betrifft auch Einzelbaugesuche - müssen im von 
Bautätigkeit betroffenen Areal durch das Landesamt für Archäologie 
im gesamten Gebiet des B-Planes (d. h. unabhängig von der räumli-
chen Disposition der Erschließungstrassen, Baufelder etc.) archäolo-
gische Untersuchungen (Grabung 1) mit ausreichendem zeitlichen 
Vorlauf zu den geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden. 
Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und 
zu dokumentieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 2.2 
 
Der künftige Vorhaben-/Erschließungsträger kann im Rahmen des 
Zumutbaren an den notwendigen Kosten der archäologischen Aus-
grabungen im gesamten Gebiet des B-Planes beteiligt werden (§ 14, 
Abs. 3 SächsDschG). Der zeitliche und finanzielle Rahmen der 
mglw. notwendig werdenden Ausgrabung (Grabung 2) sowie das 
Vorgehen werden dann in einer zwischen Vorhaben-/Erschließungs-
träger und Landesamt für Archäologie abzuschließenden öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung verbindlich festgehalten. 
Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Landesamt für Archäolo-
gie wird empfohlen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angesprochenen Hochdruckgasanlagen der Sachsen-
Netze GmbH befinden sich im Straßenrandbereich der Kreis-
straße K 8721 im Bereich des Flurstückes Nr. 373/1 außer-
halb des Änderungsbereiches. 
Im Bebauungsplan ist ersichtlich, dass die Abstandsflächen 
die Planung tangieren. 
 
 
Folgender Text wird unter Ziffer 4.2.2 der Begründung nach-
richtlich übernommen: 
4.2.2 Sachsennetze GmbH 
 
Die anerkannten Regeln der Technik (wie z. B. DVGW- Ar-
beitsblätter, DIN-Vorschriften, VDE-Richtlinien, BG-Vorschrif-
ten usw.) sind zu beachten. 
Die Gas- Hochdruckleitung liegt mittig in einem Schutzstreifen 
von 4 m. Dieser Schutzstreifen muss unbedingt eingehalten 
werden. Im Schutzstreifen dürfen keine baulichen Maßnah-
men vorgenommen werden, die den Leitungsbestand beein-
trächtigen oder gefährden. 
Die exakte Lage, insbesondere Tiefenlage und der Verlauf der 
Versorgungsanlagen, können von den Eintragungen in den 
Plänen abweichen. Zur genauen Lagefeststellung sind fachge-
rechte Erkundigungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, 
Suchschlitze, Handschachtung o. a.) durchzuführen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite. 
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zu 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 2.3. 
 
Während der Baumaßnahme müssen die Versorgungsanla-
gen so gesichert werden, dass seitliche und höhenmäßige La-
geveränderungen ausgeschlossen sind. Leitungen mit einer 
Überdeckung von 0,2 m dürfen nicht ohne Schutzmaßnah-
men, die mit dem zuständigen Meisterbereich abgestimmt 
sind, befahren werden. Freigelegte Rohrleitungen sind vor 
mechanischen Beschädigungen durch geeignete Mittel (z. B. 
Schutzmatten) zu schützen. 
Beschädigungen, die durch die Nichtbeachtung der erforderli-
chen Schutzvorkehrungen entstehen, sind dem zuständigen 
Meisterbereich zwingend anzuzeigen und können dem Verur-
sacher bei grober Fahrlässigkeit in Rechnung gestellt werden. 
 
Folgende zusätzliche Forderungen sind zu beachten: 
1. Keine Erdabtragungen bzw. Aufschüttungen über der Gas-
Hochdruckleitung. 
2. Armaturen und Leitungszubehör müssen grundsätzlich au-
ßerhalb des Fahrbahnbereiches verbleiben. 
3. Längsborde über der Gas-Hochdruckleitung sind nicht zu-
lässig. 
4. Bei Einsatz von Verdichtungsgeräten ist die Sicherheit der 
Gas-Hochdruckleitung zu gewährleisten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In den Erläuterungsbericht wird unter Ziffer 4.2.3 folgende For-
mulierung übernommen: 
 
4.2.3 Telekom 
 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist zu beachten, 
dass in allen Straßen und Wegen geeignete und ausreichende 
Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien 
vorzusehen sind. 
Bei der Einplanung von Bäumen im Bereich der öffentlichen 
Flächen sind einschlägige Normen und Richtlinien ausrei-
chend zu berücksichtigen. 
Dies sind z. B.: 
-  Kommunale Koordinierungsrichtlinien der Bundesverei- 
   nigung der kommunalen Spitzenverbände;  
-  DIN 1998: Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öf 
   fentlichen Flächen; 
-  DIN 18920: Schutz von Bäumen usw. bei Baumaßnahmen; 
-  Richtlinien zum Schutz von Bäumen usw. der Forschungs 
   anstalt für das Straßenwesen; RAS-LP 4 
Hierdurch können Konflikte bei Bau, Unterhaltung und Erwei-
terung des Telekommunikationsnetzes verhindert werden. 
Weiterhin wird gefordert bei Abständen unter 2,50 m von der 
Stammachse zu den Anlagen der Telekom den Einbau eines 
entsprechenden Medienschutzes gemäß RSA-LP4 vorzuse-
hen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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zu 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 2.4 
 
 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom Deutschland GmbH 
ist zu beachten.  
Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Telekom 
Deutschland GmbH von sich aus bestrebt ist, ihre Anlagen so 
zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen auf die Umgebung auf ein Mindestmaß beschränkt 
bleiben. 
 
 
 
Die Inkraftsetzung der 2. Teiländerung des Flächennutzungs-
planes Stolpen wird dem Unternehmen zugesandt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die geringe Straßenbreite ist durch die Stadt Stolpen schwer 
beeinflussbar. Hier handelt es sich um eine Kreisstraße, für 
die der Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge ver-
antwortlich ist. 
Die unangepasste Geschwindigkeit, die am Änderungsbereich 
des Flächennutzungsplan teilweise gefahren wird, ist auch 
Thema des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Sondergebiet 
Rettungswache“ in Stolpen. Hier wurde im Zuge der Planbear-
beitung eine Möglichkeit gefunden die Ortstafel weiter in Rich-
tung Lauterbach zu versetzen. Entsprechende Anträge wur-
den beim Landratsamt bereits gestellt. 
Mit der Versetzung der Ortstafel gilt bereits vor dem Plange-
biet die Geschwindigkeit von 50 km/h. Die Maßnahme soll mit 
der Realisierung der Baumaßnahmen für die Rettungswache 
erfolgen, eine Zusage liegt vom LRA mit Mail vom 07.03.2024 
vor. 
Das Thema Winterdienst ist nicht Gegenstand der Flächennut-
zungsplanänderung, hierzu kann keine Aussage getroffen 
werden. 
 
Die Errichtung eines Fußweges ist wünschenswert, innerhalb 
der Baumaßnahme „Rettungswache“ aber nicht realisierbar, 
da dies eine großräumigere Betrachtung bedarf. 
 
Im Flächennutzungsplan wurde der Bereich zwischen dem 
Bebauungsplan „Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“ 
in Stolpen auf Wunsch der benachbarten Bürger als Ab-
standsfläche Grün festgelegt. Bisher war es Landwirtschafts-
fläche. Die baurechtliche Zulässigkeit muss im Einzelfall mit 
der Bauordnungsbehörde geklärt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird teil-
weise entspro-
chen.  
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3. BESCHLUSS 
 
3.1 Die Abwägungen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.5 werden bestätigt. 
 
3.2 Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes Stolpen, bestehend aus der 

Planzeichnung (Teil A) und der Begründung (Teil B) vom 08.03.2024, mit re-
daktionellen Ergänzungen vom 23.05.2024 wird beschlossen. 
Der Umweltbericht (Teil D) vom 08.03.2024 wird gebilligt. 
 

3.3 Der Bürgermeister wird beauftragt die 2. Flächennutzungsplan-Änderung beim 
Landratsamt Sächsische Schweiz – Osterzgebirge zur Genehmigung einzu-
reichen. 
 

3.4 Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu geben. 
 

4. ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates:    ; davon anwesend: …..  
   Ja-Stimmen:  Nein-Stimmen Stimmenthaltungen 

zu Punkt 2.1.2 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.4 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.7 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.19 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.2  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.3  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.4  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.5  .........................;      .........................;        ............................ 
 
 
 
 

Bemerkungen: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren      Mitglieder des 
Stadtrates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 
 
Hirdina 
Bürgermeister  


